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er im beruflichen Umfeld 
etwas für die Gesundheit 

tut, ist grundsätzlich unfallver-
sichert. Dabei gilt: Unfälle beim 
Betriebssport werden von den 
Unfallkassen wie Arbeitsunfälle 
entschädigt, wenn: 
1.	�der Ausgleichszweck im Vor-

dergrund steht,
2. �die Sportveranstaltung re-

gelmäßig stattfindet,

3. �vorwiegend Beschäftigte des 
Unternehmens teilnehmen,

4.	�ein zeitlicher Zusammenhang 
zwischen Sport und Arbeit be-
steht,

5.	�die Sportveranstaltung vom 
Unternehmer bzw. mit dessen 
Einwilligung organisiert wurde.

Der Versicherungsschutz gilt auch 
für die Wege zur Sportstätte und 

zurück zum Betrieb bzw. nach 
Hause. Vorsicht: Unterbre-
chungen der Fahrt sind, ähnlich 
wie beim Weg von der und zur 
Arbeit, nicht versichert. Ge-
meinsame längere Fahrten wie 
etwa Skiurlaube mit Kollegen 
sind nicht versichert, weil hier 
kein betrieblicher Zusammen-
hang besteht. 

Fährt ein betriebliches Team, 
das eine Mannschaftssport-
art ausübt, gelegentlich (!) zu 
einem Wettkampf, so ist auch 
dies versichert. 

Ein häufiger oder gar regel-
mäßiger Turnierbetrieb müss-
te dagegen als unversicher-
te Freizeitaktivität eingestuft 
werden.

www.betriebssport.net 

W

Die Berufsgenossenschaft der 
Feinmechanik und Elektro-
technik (BGFE) hat eine DVD 
„Unternehmen in Bewegung“ 
mit vielen praxisnahen Tipps 
entwickelt, die Sie unter
 unfallkasse-muenchen.de

abrufen können.

Unfallversicherungsschutz beim Betriebssport

TIPP

aut Weltgesundheitsorgani-
sation WHO ist Bewegungs-

mangel einer der Risikofaktoren 
für die Entstehung von Zivilisa-
tionskrankheiten. Übergewicht, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Krebs und Erkrankungen des Be-
wegungsapparates werden häufig 
dadurch (mit)verursacht. Krank-
heiten, die durch Bewegungsman-
gel verursacht sind, führen pro Jahr 
zu Kosten von 30 Milliarden Euro. 
20 Prozent der Deutschen leiden 
an Übergewicht (Adipositas), 30 
Prozent sind körperlich kaum ak-
tiv und 45 Prozent treiben keinerlei 
Sport. Das ist Grund genug, Be-
triebssport systematisch ins Prä-
ventionskonzept einzubauen. 

Was Betriebssport bringt
Betriebssport verbessert die Ge-
sundheit der Mitarbeiter, erhöht 
die Leistungsfähigkeit und Leis-
tungsbereitschaft und fördert 

L

Betriebssport

� Gesund und fit für vielfältige Aufgaben

soziale Kontakte – auch über 
betriebliche Hierarchieebenen 
hinweg. Betriebssport kann aber 
auch das Betriebsklima verbes-
sern, die Unfallhäufigkeit am 
Arbeitsplatz verringern helfen 
und zu einer geringeren Mitar-
beiterfluktuation beitragen. Be-
triebssport ist vor allem Breiten-, 

Freizeit- und Gesundheitssport. 
Wichtig ist, dass alle Angebote 
von den Arbeitnehmern freiwillig 
wahrgenommen werden – Mo-
tivation statt Zwang ist Trumpf. 
Mit Betriebssport lassen sich 
auch Sportmuffel zu sportlicher 
Betätigung motivieren.

Mit Betriebssport kann man 
langfristig nicht nur Gewicht 
reduzieren. Bewegung verlang-
samt nachweislich altersbe-
dingte Abbauvorgänge im Ge-
hirn und kann dazu beitragen, 
die Lebenszeit zu verlängern. 
Ohne Sport nimmt mit zuneh-
mendem Alter der Körperfettan-
teil zu, während Muskelmasse 

abgebaut wird. Regelmäßige Be-
wegung wirkt dem entgegen.

Breitensport macht Spaß – 
auch den weniger Talentierten 
oder Untrainierten. Wer ehrgeizig 
ist, hat die Möglichkeit, an den 
Deutschen Betriebssport-Meister-
schaften teilzunehmen.

Wo Betriebssport direkt als 
Gesundheitssport eingesetzt wird, 
dient er der Prävention und teil-
weise sogar der Rehabilitation,  
z. B. von Erkrankungen des Mus-
kel-Skelett-Systems. Dies setzt 
selbstverständlich fachkompe-
tente Beratung und Betreuung 
etwa bei der Auswahl von Gym-
nastikübungen voraus.
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m 16. Juli 2007 ist die ASR  
A 1.3 in Kraft getreten. Sie 

konkretisiert die Anforderungen für 
die Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung sowie die Ge
staltung von Flucht- und Rettungs-
plänen in Arbeitsstätten. Die neue 
ASR A 1.3 beruht wesentlich auf der 
bisherigen GUV-V A8; diese soll zeit-
nah neu gefasst bzw. angepasst wer-
den. Momentan hat die ASR A 1.3 
deshalb nur bei einer Neubeschilde-
rung bzw. -kennzeichnung konkrete 
Folgen; alte Beschilderungen dürfen 
noch beibehalten werden. 

Arbeitsstättenregel A 1.3 – Neue Regel zur Sicherheits-  
und Gesundheitsschutzkennzeichnung

Was ist neu in der ASR A 1.3?
k	� Quadratische Rettungszeichen 
	� Es werden nur noch quadratische 

Zeichen eingesetzt. Für Notaus-
gänge und Rettungswege wer-
den künftig nur noch die Ret-
tungszeichen „Rettungsweg/
Notausgang“ (E009/E010) und 
„Richtungsangabe“ (E001/E002) 
verwendet. 
k	� Vorgaben zur optischen 

Gestaltung von Flucht- und 
Rettungsplänen 

	� Eine Übersichtsskizze muss 
künftig die genaue Lage eines 

bestimmten Standortes im 
Gebäude(komplex) darstellen, 
falls im Plan selbst nur ein Teil 
des Gebäudes dargestellt ist. 
Sinnvoll ist meist eine Darstellung 
im Maßstab 1:100. 
k	� Nachleuchtende Kennzeich-

nung von Flucht- und Ret-
tungsplänen

	� … wird nach dem Stand der 
Technik verlangt.
k	� Vorgaben zur Kennzeichnung 

von Behältern und Rohrlei-
tungen mit Gefahrstoffen 

	� Rohrleitungen, in denen kenn-

zeichnungspflichtige Stoffe und 
Zubereitungen transportiert wer-
den, sind künftig nach ASR A 1.3 
zu kennzeichnen.

Vorgaben zur Sicherheitsbeleuch-
tung und zu Sicherheitsleitsyste-
men enthält die ASR A 1.3 nicht. 
Diese sind in den ASR A 2.3 ent-
halten.

www.hvbg.de/d/bgz/ 
praevaus/sike/index.html

Fachausschuss Sicherheitskenn-
zeichnung

www.baua.de 

Themen von A–Z, Arbeitsstätten, 
Arbeitsstättenrecht, Arbeitsstätten-
regeln (ASR), Arbeitsstättenregel 
ASR A1.3

A

Kombination aus Rettungs-

weg/Notausgang (E010) und 

Richtungsangabe (E001)

Kombination aus Rettungs-

weg/Notausgang (E010) und 

Richtungsangabe (E002)

ie am 28. September 2007 
in Kraft getretene ASR  

A 2.3 löst die alten Arbeitsstät-
ten-Richtlinien (ASR) ASR 10/1 
„Türen und Tore“ und ASR 17/1,2 
„Verkehrswege“ in Bezug auf die 
Gestaltung von Fluchtwegen und 
Notausgängen ab.

Sie konkretisiert, wie Flucht-
wege und Notausgänge einzu-
richten und zu betreiben sind. 
Außerdem enthält sie Vorgaben 
zum Flucht- und Rettungsplan. 
Vorgeschrieben sind auch regel-
mäßige Räumungsübungen, an-
hand derer überprüft werden 
kann, ob das betriebliche Alarm-
system funktioniert und ob wirk-
lich alle Personen, die sich im Ge-

Arbeitsstättenregel A 2.3 – Neue Regel zu Fluchtwegen, 
Notausgängen, Flucht- und Rettungsplan

bäude aufhalten, im Gefahrenfall 
die Arbeitsstätte rasch und sicher 
verlassen können. Einbezogen 
werden muss dabei besonders, ob 
sich regelmäßig ortsunkundige 
Personen in Gebäuden etc. auf-
halten.

Flucht- und Rettungspläne 
müssen nach der ASR A 2.3 gra-
phische Darstellungen enthal-
ten über 
k	� den Gebäudegrundriss oder 

Teile davon, 
k	� den Verlauf der Flucht- und 

Rettungswege, 
k	� die Lage der Erste-Hilfe-Einrich-

tungen, 
k	� die Lage der Brandschutzein-

richtungen, 
k	� die Lage der Sammelstellen, 
k	� den Standort des Betrachters. 

Regeln für das Verhalten im 
Brandfall und das Verhalten bei 
Unfällen sind eindeutig, in kur-
zer, prägnanter Form und in hin-
reichender Schriftgröße in jeden 
Flucht- und Rettungsplan zu in-
tegrieren. 

Das DIN Deutsche Institut für 
Normung e. V. hat übrigens mit 
der DIN ISO 23601:2007-08 einen 
Normentwurf vorgelegt, der zu 
einer international einheitlichen 
Kennzeichnung von Rettungswe-
gen beitragen kann. Benutzer von 
Gebäuden sollen Flucht- und Ret-
tungspläne trotz Sprachbarrieren 
rasch entschlüsseln können. Da-
zu sollen Fluchtwegpläne einheit-
lich farbig gestaltet sein, mindes-
tens den Maßstab 1:250 und das 
Format A3 aufweisen. Außerdem 
müssen sie mit einer Legende und 
der Angabe des Standpunkts aus-
gestattet sein. Der Hintergrund 
des Planes soll weiß sein; Flucht-
wege sind grün, der Standpunkt 
des Benutzers blau auszuweisen.

www.baua.de 

Themen von A–Z , Arbeitsstätten, 
Arbeitsstättenrecht, Arbeitsstät-
tenregeln (ASR), Arbeitsstätten
regel ASR A2.3

www.din.de 

Deutsches Institut für Normung 

e. V.D Gaswarngeräte
Immer mehr Hersteller bie-
ten Gaswarngeräte in der Ge-
häuseschutzart IP 67 an. Be-
nutzer solcher Geräte können 
nicht immer davon ausgehen, 
dass das Messgerät Lösemit-
teldämpfe und höhere Koh-
lenwasserstoffe wie beispiels-
weise Benzindämpfe in jedem 
Fall korrekt anzeigt, warnt der 
Arbeitskreis für „Mess- und 
Warngeräte für gefährliche 
Gase“ (MEWAGG) der BG 
Chemie. Gaswarngeräte, die zu 
Explosionsschutzmaßnahmen 
eingesetzt werden, müssen die 
Anforderungen an die mess-
technische Funktionsfähig-
keit und funktionale Sicherheit 
TRBS 2152 (Teil 2, Pkt. 2.5.1, 
Abs. 3) oder der Technischen 
Regel für Gefahrstoffe TRGS 
722 erfüllen. 

 www.bgchemie.de

Menü „Publikationen“, 
„Sichere Chemiearbeit“, Aus-
gabe Oktober 2007, Seite 98
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Auslaufmodell 

– rechteckige 

Schilder müssen 

künftig ausge-

tauscht werden.
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eben zu geringer Belich-
tung gibt es einen häufig 

unterschätzten Faktor, der opti-
males Sehen am Arbeitsplatz ver-
hindert: Blendung. Experten de-
finieren Sehstörungen, die durch 
eine ungünstige Verteilung der 
Leuchtdichte und/oder zu hohe 
Kontraste der Leuchtdichte im 
Gesichtsfeld entstehen, als Blen-
dung. Man unterscheidet zwei 
Arten:

Physiologische Blendung 
Diese Form der Blendung führt 
zu einer tatsächlichen Herabset-
zung des Sehvermögens, wie bei-
spielsweise die Blendung durch 
ein entgegenkommendes Auto 
bei Nacht.

Psychologische Blendung
Von psychologischer Blendung 
spricht man, wenn das Sehver-
mögen zwar nicht oder kaum 
merklich herabgesetzt wird, die 
Störempfindung aber so stark ist, 
dass sie zu Beeinträchtigungen 
führt. Ermüdung, Leistungsabfall 
und eingeschränktes Wohlbefin-
den sind häufige Folgen. Für ein 
optimales Beleuchtungskonzept 
für Arbeitsplätze ist es deshalb 
wichtig, Blendungseffekte zu ver-
meiden. Man unterscheidet zwei 
typische Ursachen von Blendung:

Direktblendung 
Blendung kann direkt durch Licht-
quellen hervorgerufen werden. 
Das Ausmaß der Beeinträchtigung 
hängt von mehreren Faktoren ab:

k	� von Leuchtdichte und Größe 
leuchtender Flächen im Blick-
feld befindlicher Leuchten, 
k	� von der Leuchtdichte des Hin-

tergrunds. 
Überschreitet die mittlere Leucht-
dichte der Leuchten im für die 
Blendung kritischen Winkelbe-
reich von 45° bis 85° die Wer-
te der Leuchtdichtegrenzkurven 
nicht, gilt die Direktblendung als 
ausreichend begrenzt. 

Reflexblendung 
Leuchtende Objekte können z. B. 
auf glänzendem Papier oder Bild-
schirmoberflächen spiegelnde 
Reflexion hervorrufen, die zur 
Blendung führen. Lichtreflexe be-
einträchtigen das Kontrastsehen; 
dies erschwert es, Zeichen auf be-

drucktem Papier zu erkennen. Re-
flexblendung lässt sich vermeiden 
oder einschränken durch: 
k	� die sorgfältige Anordnung von 

Leuchten und Arbeitsplätzen 
zueinander,
k	� die Leuchtdichtebegrenzung 

von Leuchten, 
k	� die Verwendung von matten 

oder entspiegelten Oberflächen 
am Arbeitsplatz,
k	� durch Beleuchtungslösungen 

mit hohem Anteil von indi-
rektem oder diffusem Licht 
oder durch höhere Vertikalbe-
leuchtungsstärken.

www.ergo-online.de  
Menü „Arbeitsplatz“, „Ar-
beitsumgebung und Beleuch-
tung“, „Blendungen“

instufungen, Kennzeich-
nungen und Umgangs-

vorschriften für chemische Stof-
fe waren bislang international 
höchst unterschiedlich, Schutz-
vorschriften in vielen Ländern nur 
rudimentär vorhanden. Das von 
den Vereinten Nationen ange-
regte GHS-System „Globally Har-
monized System of Classification 
and Labelling of Chemicals“ sorgt 
künftig international für Klarheit 
und Rechtssicherheit. 

Die EU-Staaten, die sich gera-
de erst auf die neue europäische 
Chemikalienverordnung REACH 
geeinigt haben, werden nur den 
„Baustein“ des GHS-Konzeptes 
umsetzen, der sich auf das „wie“ 
von Einstufung und Kennzeich-
nung bezieht. REACH und GHS 
sind somit perfekt aufeinander 
abgestimmt, ohne dass Konflikte 
entstehen.

Kernbestandteil von GHS – so-
weit es von der EU umgesetzt 
wird – ist ein Verordnungsentwurf 
über die Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung von Stoffen 
und Gemischen (= bisher Zuberei-

tungen), abgekürzt CLAP (Regu-
lation on Classification, Labelling 
and Packages of substances and 
mixtures). Vorsicht: CLAP ist keine 
offizielle Abkürzung.

Was sich ändert
Wer Chemikalien lediglich anwen-
det, muss sich zunächst nur mit dem 
neuen Kennzeichnungssystem ver-
traut machen. Im Lauf der Umset-
zungsfrist werden dann die „alten“ 
Aufkleber auf den Verpackungen 
durch neue ersetzt werden. Außer-
dem müssen für die innerbetrieb-
liche Umsetzung z. B. die Betriebs-
anweisungen angepasst werden.

Nach derzeitiger Planung sol-
len Stoffe ab 2010, Gemische  
(= bisher Zubereitungen) ab 2015 
nach CLAP gekennzeichnet wer-
den. Von 2008 bis zum Ende der 
Übergangsfristen muss parallel 
mit beiden Kennzeichnungssyste-
men gearbeitet werden. 

Die Kennzeichnungspflicht 
wird wegen der veränderten 
Einstufungskriterien durch GHS 
ausgeweitet. Physikalische Ge-
fahren durch Stoffe und Gemische 

sind künftig in 16 Klassen unter-
teilt, außerdem werden Gesund-
heits- und Umweltgefahren er-
mittelt. Veränderungen ergeben 
sich auch bei den „alten“ R- und 
S-Sätzen. Aus R-Sätzen wie z. B. 
„R25: Giftig beim Verschlucken“ 
wird künftig die GHS-Formulie-
rung „Lebensgefährlich beim 
Verschlucken“. Einstufungsver-
schärfungen ergeben sich bei der 
Brennbarkeit.

GHS-Informationen im 
Internet
Fragen? Bei der Bundesanstalt  
für Arbeitschutz und Arbeitsme-
dizin hat man ein Servicetelefon 
eingerichtet: 0180 / 321 4 321.  
Online-Hilfe bekommen Sie unter  
info-zentrum@baua-bund.de  
oder auf den Infoseiten auf  
www.baua-info.de. 

www.baua.de/nn_27840/de/
Publikationen/Faltblaetter/
F73,xv=vt.pdf 

Faltblatt der Bundesanstalt für Ar-
beitschutz und Arbeitsmedizin mit 
Basisinfos

www.umweltdaten.de/publi-
kationen/fpdf-l/3332.pdf

Broschüre zum Download

www.reach-info.de/ghs.htm 

Infos des Bundesumweltamtes 
zur Implementierung von GHS 

http://ec.europa.eu/ 
echa/home_de.html 

Europäische Agentur für  
chemische Stoffe

www.bgchemie.de/ 
webcom/show_article.php/ 
_c-812/_nr-6/i.html 

Vorträge der BG Chemie zum 
Thema zum Download

Gutes Sehen am Arbeitsplatz –  
Blendung behindert den richtigen „Durchblick“
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Solche veralteten Kennzeichnungen 
wird es mit GHS nicht wieder geben�

GHS kommt. Was sich für Sie ändert
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obile Arbeitsmittel wie 
Hubwagen, Gabelstapler, 

Hänger und Zugmaschinen sind 
vielerorts unverzichtbar.

Die TRBS 2111, Teil 4 – „Mecha-
nische Gefährdungen, Maßnah-
men zum Schutz vor Gefähr-
dungen durch mobile Arbeitsmit-
tel“ enthält mögliche Schutzmaß-
nahmen. Diese folgen dem be-
kannten TOP-Prinzip (technisch vor 
organisatorisch vor persönlich):
a)	technische Schutzmaßnah-
men: • Einrichtungen zum Behe-
ben von Sichteinschränkungen 
wie z. B. Spiegel oder selbsttätige 
Gefahrenerkennungssysteme am 
Stapler (Sensoren mit Infrarot-/ 
Ultraschalltechnik).  
• Rückhalteeinrichtungen für Fah-
rer/Mitfahrer wie z. B. Sicherheits-

ie Berufsgenossenschaft 
Metall veröffentlicht jähr-

lich vier Arbeitsschutzausschuss-
briefe (ASA-Briefe), die konkrete 
Handlungshilfen bieten. Links, 
weiterführende Informationen, 
Präsentationen und Arbeitsma-
terial ergänzen das Angebot. Die 
Themenauswahl ist breit:
  1 Lärm
  2 Stolpern-Rutschen-Stürzen
  3 �Betriebssicherheits

verordnung
  4 Verkehrssicherheit
  5 Brandschutz
  6 Betriebsärzte

gurte oder Bügeltüren • Einrich-
tungen zur form- und kraftschlüs-
sigen Ladungssicherung wie z. B. 
Zurrpunkte mit Spanngurten, 
Klemmstangen, Antirutschmatten. 
b)	organisatorische Schutz-
maßnahmen: • Festlegen der 
Personen mit Qualifikation • Be-
triebliche Anweisungen für das 
Benutzen • Regelmäßige Unter-
weisung • Sicht- und Funktions-
kontrollen vor Benutzung.
c)	personenbezogene Schutz-
maßnahmen: • Benutzen geeig-
neter persönlicher Schutzausrüs-
tung wie z. B. Sicherheitsschuhe, 
Warnwesten • Unverzügliches 
Aufgreifen von Fehlverhalten.

www.baua.de

Suche: „TRBS-2111-Teil-4"

M

Praxisnahe Informationen: ASA-Briefe

D   7 Lagern und Stapeln
  8 �Arbeitsbedingte Gesundheits-

gefahren
  9 Sicherheitsbeauftragte
10 Explosionsschutz
11 �Verantwortung im Arbeits-

schutz
12 Gefährdungsbeurteilung
13 Innerbetriebliche Baustellen
14 �Neue Mitarbeiter/Berufs

anfänger
15 Hautschutz
16 Nichtraucherschutz

www.bg-metall.de/index.
php?id=159 

or allem im Winter wird 
„trockene Luft“ in Büro

räumen häufig beklagt. Die Ex-
perten der Verwaltungsberufsge-
nossenschaft VBG beauftragten 
deshalb das Berufsgenossen-
schaftliche Institut für Arbeits-
schutz (BGIA) mit einer Literatur-
recherche. Die Auswertung ergab 
einige überraschende Ergebnisse, 
die wie hier kurz für Sie zusam-
menfassen:
k	� Der Mensch kann die Luftfeuch

tigkeit nicht unabhängig von 
anderen Klimaparametern ein-
schätzen. 
k	� Die Annahme, dass trockene 

Luft die Schleimhäute aus-
trocknet und so Erkältungs-
krankheiten begünstigt, konn-
te durch die Untersuchungen 
nicht bestätigt werden. 
k	� Eine geringe Luftfeuchte wirkt 

sich nicht wesentlich auf den 
Tränenfilm der Augen aus. 
k	� Der Einfluss der Luftfeuchte 

V

Trockene Luft im Büro – 
Einbildung oder Problem?

auf Hautprobleme im Winter ist 
ebenfalls vernachlässigbar. 

Fazit der Experten: Gesund-
heitsprobleme durch trockene 
Luft sind nicht zu belegen. Ein 
unterer Grenzwert für die rela-
tive Luftfeuchte lässt sich aus 
medizinischer Sicht deshalb nicht 
begründen. 

Befragungen von Mitarbeitern 
haben gezeigt, dass sie sich umso 
zufriedener über das Raumklima 
äußern, je mehr sie es selbst be-
einflussen können. 

Sind in Büroräumen Luftbe-
feuchter im Einsatz, sollten die-
se auf eine relative Luftfeuchte 
von mindestens 40 Prozent und 
maximal 50 Prozent eingestellt 
werden, um elektrostatische Auf-
ladungen zu vermeiden. Luftbe-
feuchtungsanlagen sollten ein 
BG-PRÜFZERT-Zeichen haben und 
regelmäßig gereinigt werden.

Quelle: VBG

TRBS 2111, Teil 4 – Schutz vor Gefähr-
dungen durch mobile Arbeitsmittel

In Deutschland verletzen sich 
jährlich 500 000 Mitarbeiter des 
Gesundheitswesens an Nadeln. 
Die Betroffenen riskieren eine 
Infektion mit dem Hepatitis-B-
Virus, dem Hepatitis-C-Virus oder 
dem humanen Immundefizienz-
virus (HIV). Der Virologe Holger 
F. Rabenau und seine Koautoren 
haben die Risiken in einer Studie 
am Universitätsklinikum Frankfurt 
untersucht.

In der Frankfurter Studie hat-
ten sich innerhalb der letzten  
12 Monate 31,5 % der Befragten 
mindestens einmal an einer Na-
del verletzt. Von allen Beschäf-
tigten trugen Ärztinnen und Ärzte 
das höchste Risiko. Insgesamt be-
trägt das Risiko einer HIV-Über-
tragung etwa 0,3 %. Es kann je-
doch bei einer sehr tiefen Verlet-
zung bis zu 16-fach erhöht sein.

In Deutschland wurden bisher 
57 HIV/AIDS-Erkrankungen bei 
Beschäftigten im Gesundheits-
wesen als Berufserkrankung an-

erkannt. Trotz des mitunter er-
heblichen Infektionsrisikos wer-
den Nadelstichverletzungen nur 
selten gemeldet. Man schätzt 
den Anteil des so genannten 
„Underreportings“ auf 90 %. 
Die Gesamtkosten durch gemel-
dete und nicht gemeldete Na-
delstichverletzungen betragen in 
Deutschland etwa 50 Millionen 
Euro pro Jahr. 

Der Gesetzgeber hat zum 
Schutz der Mitarbeiter des Ge-
sundheitswesens mit der Tech-
nischen Regel für Biologische 
Arbeitsstoffe Vorgaben zum Ein-
satz von sicheren Instrumenten 
veröffentlicht. Die Autoren beto-
nen die Notwendigkeit solcher 
Instrumente. Außerdem sollen 
angemessene Arbeitsabläufe, 
optimierte Geräte sowie Mitar-
beiterschulungen die Prävention 
verbessern.

 www.aerzteblatt.de/v4/ar-
chiv/artikel.asp?id=57493 

Risiko Nadelstichverletzung
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